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Bekanntmachung 
über den Beitritt

der Deutschen Demokratischen Republik t
zur Konvention über die Privilegien 

und Immunitäten der Vereinten Nationen, 4 
angenommen von der Vollversammlung 

der Vereinten Nationen am 13. Februar 1946

vom 28. August 1975

Es wird hierdurch 'bekanntgemacht, daß am 4. Oktober 1974 
die Beitnittsurkunde der Deutschen Demokratischen Repu
blik zur nachstehend veröffentlichten Konvention über die 
Privilegien und Immunitäten der Vereinten Nationen, ange
nommen von der Vollversammlung der Vereinten Nationen 
am 13. Februar 1946, hinterlegt wurde.

Bei der Hinterlegung der Beitrittsurkunde wurde von seiten 
der Deutschen Demokratischen Republik zu Artikel 30 der 
Konvention folgender Vorbehalt erklärt:

„Die Deutsche Demokratische Republik betrachtet sich 
nicht an die Bestimmung des Artikels 30 der Konvention 
gebunden, die die obligatorische Gerichtsbarkeit des Inter- ■ 
nationalen Gerichtshofes vorsieht, und vertritt hinsichtlich 
der Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofes für 
Streitfälle, die sich aus der Auslegung oder Anwendung der 
Konvention ergeben, die Auffassung, daß in jedem einzel
nen Fall die Zustimmung aller am Streitfall beteiligten 
Parteien für die Überweisung eines bestimmten Streit
falles zur Entscheidung an den Internationalen Gerichtshof 
erforderlich ist.

Dieser Vorbehalt gilt gleichermaßen für die in diesem 
Artikel enthaltene Bestimmung, wonach das Gutachten 
des Internationalen Gerichtshofes als bindend anzuerken
nen ist.“

Die Konvention ist gemäß ihrem Artikel 32 für die Deut
sche Demokratische Republik am 4. Oktober 1974 in Kraft 
getreten.

Berlin, den 28. August 1975

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

H. E i c h l e r


